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Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 
 
 
Der Landkreis Helmstedt hat mit Schreiben vom 06.01.2022 die 1. Nachtragshaushaltssatzung 
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 genehmigt.  
 
Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022 liegt vom 13.01.2022 bis zum 21.01.2022 zur Ein-
sichtnahme öffentlich aus. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021/2022 tritt am Tag nach der 
Auslegung des Haushaltsplanes, somit am 22.01.2022, in Kraft.  
 
Das Genehmigungsschreiben des Landkreises Helmstedt ist zur Kenntnisnahme beigefügt. 
 
 
In Vertretung 
 
gez. Henning Konrad Otto 
 
(Henning Konrad Otto) 
 
 
Anlage 
 
 
 

 

 

 












